
 

Nr. 42 / 2014  Seite 1 von 2 

 Stabsabteilung Öffentlichkeits-
arbeit und Kommunikation 

Wegelystraße 8, 10623 Berlin 
Postfach 120606, 10596 Berlin 

Telefon:  030 275838-811 
Fax: 030 275838-805 

www.g-ba.de 
www.g-ba.de/presse-rss 

 

Ansprechpartnerinnen  
für die Presse: 
Kristine Reis (Ltg.) 

Telefon: 030 275838-810 
E-Mail:  kristine.reis@g-ba.de 

Gudrun Köster 
Telefon:  030 275838-821 
E-Mail:  gudrun.koester@g-ba.de 

 

 

Psychotherapie 

Posttraumatische Belastungsstörungen: 
EMDR als Methode in der Psychotherapie an-
erkannt  
Berlin, 16. Oktober 2014 – Für die Behandlung gesetzlich krankenver-
sicherter Patientinnen und Patienten, die an einer Posttraumatischen 
Belastungsstörung (PTBS) leiden, steht zukünftig eine weitere psycho-
therapeutische Methode zur Verfügung. Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) hat am Donnerstag in Berlin einen entsprechenden Be-
schluss gefasst, der vorsieht, dass Eye-Movement-Desensitization and 
Reprocessing (EMDR) als Behandlungsmethode im Rahmen eines um-
fassenden Behandlungskonzeptes der Verhaltenstherapie, der tiefen-
psychologisch fundierten Psychotherapie oder der analytischen Psycho-
therapie angewendet werden kann. 

„Patienten, die durch Ereignisse und Erfahrungen wie beispielsweise 
Vergewaltigung, Krieg, Entführung und Folter traumatisiert sind, steht 
mit EMDR eine weitere Methode in der ambulanten Psychotherapie zur 
Verfügung. Angesichts gravierender Symptome wie Angst und Suizid-
gedanken und erheblicher psychischer Begleiterkrankungen, unter de-
nen Patienten mit PTBS zu leiden haben, ist dies sehr zu begrüßen“, so 
Dr. Harald Deisler, unparteiisches Mitglied im G-BA und Vorsitzender 
des Unterausschusses Psychotherapie. „Der Nutzen der EMDR bei der 
Behandlung von Erwachsenen mit PTBS erwies sich im Bewertungsver-
fahren des G-BA als wissenschaftlich belegt.“ 

Die Behandlungsmethode EMDR kann auch bei der Verarbeitung weite-
rer als traumatisch erlebter Ereignisse und Erfahrungen, wie beispiels-
weise nach Unfällen oder der Diagnose einer lebensbedrohlichen 
Krankheit, angezeigt sein. Das Kernstück der Behandlung bildet nach 
der Begründerin, der US-Amerikanerin Francine Shapiro, die „Desensibi-
lisierung“. Dabei soll durch kurzzeitiges Inkontakttreten mit der belasten-
den Erinnerung bei gleichzeitiger bilateraler Stimulation wie rhythmische 
Augenbewegungen, Töne oder kurze Berührungen etwa des Handrü-
ckens die Blockierung aufgehoben und eine zügige Verarbeitung der 
belastenden Erinnerung ermöglicht werden. 

Der G-BA bewertet psychotherapeutische Behandlungsformen – ebenso 
wie andere medizinische Methoden – nach einem festgelegten Verfah-
ren. Überprüft wird dabei, ob psychotherapeutische Verfahren, Metho-
den oder Techniken medizinisch notwendig und wirtschaftlich sind und 
ob sie für Patientinnen und Patienten einen wissenschaftlich belegten 
Nutzen haben. 

Der Beschluss wird dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zu-
nächst zur Prüfung vorgelegt und tritt nach erfolgter Nichtbeanstandung 
und Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft. 
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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er 
bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patientenbeteiligungs-
verordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an den Beratungen des  
G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der 
medizinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, 
die medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog 
der Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitäts-
managements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 
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